
5. die allgemeinen Wirkungen des Insolvenzverfahrens
auf die Versicherungsverträge;

6. den Zeitpunkt, ab dem Versicherungsverträge oder
-geschäfte keine Rechtswirkung mehr entfalten, und

7. die Rechte und Pflichten der Versicherten in Bezug
auf den betreffenden Vertrag oder das entspre-
chende Geschäft.

(2) Ist ein bekannter Gläubiger mit gewöhnlichem
Aufenthalt, Wohnsitz oder Sitz in einem anderen Mit-
glied- oder Vertragsstaat Inhaber einer Forderung als
Versicherungsnehmer, Versicherter, Begünstigter oder
geschädigter Dritter mit Direktanspruch gegen den Ver-
sicherer, so ist er in einer Amtssprache des Mitglied-
oder Vertragsstaats zu unterrichten, in dem er seinen
gewöhnlichen Aufenthalt oder seinen Wohnsitz oder
Sitz hat.

(3) Gläubiger mit gewöhnlichem Aufenthalt, Wohn-
sitz oder Sitz in einem anderen Mitglied- oder Vertrags-
staat können ihre Forderung in einer Amtssprache die-
ses anderen Staats anmelden. In diesem Fall muss die
Anmeldung in deutscher Sprache mit den Worten „An-
meldung und Erläuterung einer Forderung“ überschrie-
ben sein.

(4) Der Insolvenzverwalter hat die Gläubiger regel-
mäßig in geeigneter Form über den Fortgang des Insol-
venzverfahrens zu unterrichten.

§ 314

Zahlungsverbot;
Herabsetzung von Leistungen

(1) Ergibt sich bei der Prüfung der Geschäftsführung
und der Vermögenslage eines Unternehmens, dass die-
ses dauerhaft nicht mehr imstande ist, seine Verpflich-
tungen zu erfüllen, die Vermeidung des Insolvenzver-
fahrens aber zum Besten der Versicherten geboten
erscheint, so kann die Aufsichtsbehörde das hierzu
Erforderliche anordnen, auch die Vertreter des Unter-
nehmens auffordern, innerhalb bestimmter Fristen eine
Änderung der Geschäftsgrundlagen oder sonst die Be-
seitigung der Mängel herbeizuführen. Alle Arten von
Zahlungen, besonders Versicherungsleistungen, Ge-
winnverteilungen und bei Lebensversicherungen der
Rückkauf oder die Beleihung des Versicherungsscheins
sowie Vorauszahlungen darauf, können zeitweilig ver-
boten werden. Die Vorschriften der Insolvenzordnung
zum Schutz von Zahlungsabrechnungssystemen, Wert-
papierliefersystemen und Wertpapierabrechnungssys-
temen sowie von dinglichen Sicherheiten der Zentral-
banken und von Finanzsicherheiten sind entsprechend
anzuwenden.

(2) Unter der Voraussetzung nach Absatz 1 Satz 1
kann die Aufsichtsbehörde, wenn nötig, die Verpflich-
tungen eines Lebensversicherungsunternehmens aus
seinen Versicherungen dem Vermögensstand entspre-
chend herabsetzen. Dabei kann die Aufsichtsbehörde
ungleichmäßig verfahren, wenn besondere Umstände
dies rechtfertigen, insbesondere, wenn bei mehreren
Gruppen von Versicherungen die Notlage des Unter-
nehmens mehr in einer Gruppe als in einer anderen
Gruppe begründet ist. Bei der Herabsetzung werden,
soweit Deckungsrückstellungen der einzelnen Ver-
sicherungsverträge bestehen, zunächst die Deckungs-
rückstellungen herabgesetzt und danach die Versiche-

rungssummen neu festgestellt; ist dies nicht möglich,
werden die Versicherungssummen unmittelbar herab-
gesetzt. Die Pflicht der Versicherungsnehmer, die
Versicherungsentgelte in der bisherigen Höhe weiter-
zuzahlen, wird durch die Herabsetzung nicht berührt.

(3) Die Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2
können auf eine selbständige Abteilung des Siche-
rungsvermögens (§ 125 Absatz 6) beschränkt werden.

§ 315

Behandlung von
Versicherungsforderungen

(1) Bei Befriedigung aus den Werten des Siche-
rungsvermögens nach § 126 Absatz 1 bis 3 haben

1. die Forderungen der Versicherten, Begünstigten
oder geschädigten Dritten, die einen Direktanspruch
gegen das Versicherungsunternehmen haben, und

2. Prämienrückzahlungsansprüche, wenn der Versiche-
rungsvertrag vor der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens nicht zustande gekommen ist oder aufgehoben
wurde,

in Höhe des Anteils am Sicherungsvermögen gemäß
§ 125 Absatz 2 Vorrang vor den Forderungen aller üb-
rigen Insolvenzgläubiger. Dabei sind die Bestände des
Sicherungsvermögens nur so weit zu berücksichtigen,
wie für sie die Zuführung zum Sicherungsvermögen
nach § 125 Absatz 1 und 2, § 126 Absatz 3 sowie
§ 127 vorgeschrieben ist.

(2) Untereinander haben die gemäß Absatz 1 bevor-
rechtigten Forderungen denselben Rang.

§ 316

Erlöschen
bestimmter Versicherungsverträge

Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens er-
löschen

1. Lebensversicherungen,

2. Krankenversicherungen der in § 146 genannten Art,

3. private Pflegepflichtversicherungen nach § 148,

4. Unfallversicherungen der in § 161 genannten Art und

5. Rentenansprüche aus den in § 162 genannten Ver-
sicherungen.

Die Anspruchsberechtigten können den auf sie zum
Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens entfal-
lenden Anteil an dem Mindestumfang des Sicherungs-
vermögens nach § 125 Absatz 2 fordern. § 315 Absatz 1
Satz 2 und Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.

§ 317

Pfleger im Insolvenzfall

(1) Das Insolvenzgericht hat den Versicherten zur
Wahrung ihrer Rechte nach den §§ 315 und 316 einen
Pfleger zu bestellen. Für die Pflegschaft tritt an die
Stelle des Betreuungsgerichts das Insolvenzgericht.

(2) Der Pfleger hat den Umfang des vorhandenen Si-
cherungsvermögens festzustellen sowie die Ansprüche
der Versicherten zu ermitteln und anzumelden.

(3) Der Pfleger hat die Versicherten, soweit möglich,
vor der Anmeldung anzuhören, sie nach der Anmeldung
von dieser zu benachrichtigen und ihnen auf Verlangen
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